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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Be-
darf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hin-
gewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt im Rathaus (u.a. im Bürgerbüro) sowie in allen Geschäftsstellen der 

örtlichen Banken und Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus. 
• Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwaltung Rhede 

- Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: info@rhede.de 
• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de zur Verfügung. Dort besteht auch die 

Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abonnent auf 
neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses über die Aufhebung  

des Bebauungs-planes „Rhede BW 6“  
(Bereich südöstlich der Gronauer Straße,  

nordwestlich des Bürgerparks und nördlich des Schulzentrums) 
 

Der Rat der Stadt Rhede hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 in Kennt-
nis der Planzeichnung mit den zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen und der Begründung gemäß §§ 2 ff. des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
sowie des § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -
Landesbauordnung- (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.03.2000 (GV.NRW.S. 256) und der §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666) in den jeweils gelten-
den Fassungen, des Bebauungsplanes „Rhede BW 6“ (Bereich süd-
östlich der Gronauer Straße, nordwestlich des Bürgerparks und nördlich 
des Schulzentrums) als Satzung und die Begründung mit Umweltbericht 
hierzu beschlossen. 
 

 
Abgrenzung des Geltungsbereiches des aufgehobenen Bebauungsplanes  

„Rhede BW 6“; Gemarkung Rhede, Flur 3 und 4; 
Auszug aus der Deutschen Grundkarte (unmaßstäblich) 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Der Beschluss über die Aufhebung des Bebauungsplanes „Rhede BW 
6“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung über die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes mit der dazugehörigen Begründung und 
dem Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 BauGB wird ab sofort während der Dienststunden im Rathaus 
der Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Fachbereich 30 - Bau 
und Ordnung Zimmer 328, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
a) gemäß § 215 Abs. 1 BauGB eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Rhede unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist. Ebenso ist eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt Rhede unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind; 

b) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
Verkündigung der Satzung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, der Bürgermeister hat die Ratsbeschlüsse vorher bean-
standet oder der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Rhede vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt; 

c) gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB ein Entschädigungsbe-
rechtigter Entschädigung verlangen kann, wenn die in §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensanteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung und Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in oben genannten Fällen bezeich-
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neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Rhede BW 6“ (Be-
reich südöstlich der Gronauer Straße, nordwestlich des Bürgerparks und 
nördlich des Schulzentrums) außer Kraft. 
 
Rhede, 21.12.2016 
 

Jürgen Bernsmann 
 Bürgermeister 

 
 
 

________________________________________________________ 
 
 

5. Änderungssatzung vom 30.12.2016 
zur Hauptsatzung  

der Stadt Rhede vom 23.12.1999  
i.d.F. der 4. Änderungssatzung vom 12.08.2013 

 
 

Aufgrund von § 7 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 
2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) 
in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rhede in seiner 
Sitzung am 14. Dezember 2016 mit der Mehrheit der gesetzlichen An-
zahl der Ratsmitglieder folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Hauptsatzung der Stadt Rhede vom 23.12.1999 in der Fassung der 
4. Änderungssatzung vom 12.08.2013 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 10 Abs. 6 wird neu eingefügt:  

 
„(6) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des 
Rates grundsätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 
46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, 
werden gemäß § 46 Satz 2 GO NRW folgende weitere Ausschüsse 
ausgenommen:  
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a) Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt, 
b) Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport, 
c) Betriebsausschuss, 
d) Rechnungsprüfungsausschuss.“ 

 
 

Artikel II 
 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Rhede, 30.12.2016  
 
 Jürgen Bernsmann 
 Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses 2015 für den 

Betrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Rhede 
 

Aufgrund des § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Rhede in seiner Sitzung am 14.12.2016 über die Festsetzung 
des Jahresabschlusses 2015, des Lageberichtes sowie die Verwen-
dung des Jahresgewinns des Betriebes für Abwasserbeseitigung der 
Stadt Rhede wie folgt beschlossen:  
 

1. Der Jahresabschluss 2015 des Betriebes für Abwasserbeseiti-
gung wird in der von der Betriebsleiterin aufgestellten und vom 
Wirtschaftsprüfer geprüften Fassung festgestellt. Die Schluss-
bilanz zum 31.12.2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 24.532.843,81 € festgestellt. Der geprüfte Lagebericht 
2015 wird zur Kenntnis genommen.  

 
2. Der Jahresüberschuss 2015 des Betriebes für Abwasserbesei-

tigung wird mit 187.813,85 € festgestellt. 178.405 € werden an 
den Haushalt der Stadt Rhede abgeführt. Der Restbetrag in 
Höhe von 9.408,85 € wird auf neue Rechnung (Gewinnvortrag 
2016) vorgetragen.  

 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, hat mit 
Schreiben vom 12.12.2016 folgenden abschließenden Vermerk er-
teilt:  

 
Die GPA ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer 
des Betriebes für Abwasserbeseitigung Rhede. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2015 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH, Coes-
feld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 15.09.2016 den nachfolgenden dargestell-
ten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht des Betriebes für Abwasserbeseitigung 
Rhede für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
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und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 
106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-
richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen han-
delsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebs- ähn-
lichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis:  
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich 
übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 12.12.2016 
 
GPA NRW  
 
Im Auftrag  
 
gez.       (Siegel)  
Helga Giesen  
 
 
Ratsbeschluss und Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr 2015 
werden hiermit öffentlich bekanntgegeben.  
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2015 liegen zur Einsicht-
nahme während der Büroöffnungszeiten montags bis freitags von 
8.00 bis 12.30 Uhr und nachmittags nach Terminvereinbarung im 
Rathaus, Rathausplatz 9, Zimmer 312, bis zur Festsetzung des fol-
genden Jahresabschlusses öffentlich aus.  
 
 
Rhede, 02.01.2017 
        Jan Knuf 
        Stellv. Betriebsleiter 

 


